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Reihenhaus gemäss ABauV

§ 23b 1) Mehrfamilienhäuser

1 Als Mehrfamilienhäuser gelten Gebäude mit vier und mehr Wohneinheiten. 

Einfamilienhausüberbauungen wie Reihenhäuser, Terrassenhäuser und dergleichen 

gelten nicht als Mehrfamilienhäuser.
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Grünraum, Bachraum

Quartier-Erschliessung

Überführung Bachraum

motorisierter Verkehr

Radverkehr

Fussgänger

Quartierplatz

Durchwegung bestehend

Durchwegung neu
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Projektbeschrieb:

Betrachtungsperimeter
Das Gebiet Hettligen ist im aktuell gültigen Zonenplan als Entwicklungsgebiet 
ausgewiesen. Der Betrachtungsperimeter umfasst somit die Parzellen Nr.: 
2913, 2914 und 1129 sowie die Parzelle 1130 für eine künftige Entwicklung. 
Somit ist sichergestellt, dass die Eigentümer auch in Zukunft auf ihren 
Parzellen die möglichkeit zur Entwicklung haben.

Etappierung I
In der ersten, vorliegenden Etappe soll auf den Parzellen 2913 und 2914 die 
Entwicklung der Quartieres als Startetappe erfolgen. Die Einstellhalle für das 
künftige, Gesamtquartier wird ebenfall in der ersten Etappe realisiert. 

Aussenraum
Das Quartier ist verkehrsfrei konzipiert. Über die Quartiererschliessung 
(separate Baueingabe bereits erfolgt) wird der motorisierte Verkehr des 
Entwicklungsgebietes in eine unterirdische Sammelgarage geführt. Somit wird 
der AUssenraum für die Bewohner und Passanten aufgewertet. 

Setzung
Westlich steigt das Gelände stark an, weshalb die Häuser am Hang als in der 
Höhe versetzte Doppeleinfamilienhäuser konzipiert wurden. In der Ebene sind 
die Doppelhäuser identisch organisiert, jedoch in der Höhe nicht versetzt. Auf 
parzelle 2914 können aufgrund der Lage in der Ebene mitunter 
berücksichtigung der Verdichtung Reihenhäuser entstehen. Diese sind zum 
Bachraum orientiert und weisen eine grosse Qualität aus.

Körnung & Etappe II
Die Etappe 1 ist für das Quartier als Abschluss im Nordosten angedacht. Die 
Gebäudevolumen und die Gebäudetypologien nehmen den Kontext auf und 
führen diesen weiter. Die Etappe 2 bildet die Erweiterung im Süden und ist 
zum Bachraum orientiert. Um eine Entwicklung im Süden der Parzelle 2913 
überhaupt zu ermöglichen, ist der Bachraum beschränkt in der Ausdehnung 
zu definieren und soll im Zuge der Überarbeitung BNO erfolgen. Die Parzelle 
1130 kann im Zuge der Etappe 2 mitentwickelt werden oder aber auch 
separate Absichten verfolgen, eine Einarbeitung in den neuen Kontext ist 
jederzeit gegeben.
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